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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Anlässlich der Freischaltung der SwissCovid-App um Mitternacht des 25. Juni 2020
brachten die Medien der Bevölkerung die genaue Funktionsweise sowie die Vor- und
Nachteile der SwissCovid-App näher. Am ersten Tag wurde die App gemäss
Presseberichten bereits eine halbe Million Mal aktiviert. Eine gute Woche später war
diese Zahl auf rund eine Million gestiegen. Damit sei das Interesse an der App aber
deutlich geringer als erwartet beziehungsweise sei die anfängliche Euphorie allzu
schnell verflogen, so das allgemeine Urteil. Verschiedene Experten stellten
übereinstimmend fest, dass das Vertrauen in die App und die Bereitschaft zur
Installation wohl doch geringer seien als gedacht. Es sei nun an den Behörden, besser
zu kommunizieren, um diesen Widerstand in der Bevölkerung doch noch zu
überwinden. 
Drei Wochen nach dem Start fiel die Bilanz der SwissCovid-App eher nüchtern aus und
die NZZ fragte rhetorisch: «Geht der SwissCovid-App die Luft aus?» Sie verwies auf die
bereits wieder rückläufige Anzahl aktiver Apps, die ihrerseits jedoch nach wie vor
steigenden und inzwischen rund 1.8 Mio. zählenden Downloads gegenüberstanden. Das
BAG führte diese Diskrepanz auf Probleme bei der Messung der aktiven Apps zurück
und versprach künftig genauere Zahlen. Ausserdem kündigte das Bundesamt eine
weitere, gross angelegte Werbekampagne für die App an.
Der Nutzen der App wurde in der öffentlichen Debatte folglich aber nicht nur durch die
geringen Nutzerzahlen, sondern auch durch die mangelhafte Arbeit der involvierten
Behördenstellen relativiert. Wie die NZZ berichtete, erhielten positiv getestete
Personen den Covidcode zum Teil erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung, sodass
die Kontaktpersonen viel zu spät gewarnt würden. Ausserdem funktioniere die
Zusammenarbeit zwischen der Hotline des Bundes, an die sich App-Nutzer im Falle
einer Benachrichtigung über eine mögliche Ansteckung wenden sollten, und den
Contact-Tracing-Stellen der Kantone beziehungsweise den kantonsärztlichen Diensten
alles andere als reibungslos. Dadurch erhielten die von der App gewarnten Personen
keine offizielle Quarantäneanordnung und damit keinen Erwerbsersatzanspruch, wie es
der Bundesrat im Erläuterungsbericht zur Proximity-Tracing-System-Verordnung
vorgesehen hatte. Gerade deshalb blieben viele der potenziell Infizierten nicht zu
Hause und gefährdeten so Andere, kritisierte der Geschäftsführer der BAG-Hotline-
Betreiberin Andy Fischer.
Unterdessen lancierte ein Bürgerkomitee in der Westschweiz ein Referendum gegen
die vom Parlament beschlossene dringliche Änderung des Epidemiengesetzes, die als
gesetzliche Grundlage für die SwissCovid-App dient. Das Komitee bemängelte, dass
keine richtige demokratische Debatte über die Risiken der Tracing-Technologie geführt
worden sei, und befürchtete deren Missbrauch zur staatlichen Kontrolle sowie sozialen
Druck zu deren Nutzung. Die Konzerne Apple und Google, die die entscheidende
Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung stellten, seien nicht gerade für ihren Datenschutz
berühmt und die Bluetooth-Technologie sei zu ungenau, sodass viele unnötige
Quarantänen verfügt würden, was der Wirtschaft schade, zitierte die Presse aus der
Argumentation. Aus dem Kreis der eidgenössischen Parlamentarierinnen und
Parlamentarier gehörte dem Komitee der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor an.
Bis am 8. Oktober hat das Komitee Zeit, die notwendigen 50'000 Unterschriften zu
sammeln. Das dringliche Gesetz würde bei einem zustande gekommenen Referendum
jedoch erst nach der Ablehnung in der Volksabstimmung oder ein Jahr nach
Inkrafttreten, falls die Abstimmung nicht vorher stattfindet, ausser Kraft gesetzt. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.07.2020
KARIN FRICK

Einen Tag nach Ablauf der Referendumsfrist am 8. Oktober 2020 erklärte Bundesrat
Alain Berset Medienberichten zufolge das Referendum gegen die SwissCovid-App für
gescheitert. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter habe sich der
Gesundheitsminister erfreut gezeigt und die Wichtigkeit der App für die Unterbrechung
der Infektionsketten unterstrichen. Gegenüber der Aargauer Zeitung bestätigte
François de Siebenthal als Sprecher des Referendumskomitees, dass die benötigten
Unterschriften nicht beisammen seien. Wie der «Corriere del Ticino» ergänzte, sei die
App bis zu diesem Zeitpunkt 2.5 Millionen Mal heruntergeladen worden. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.10.2020
KARIN FRICK
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Am 1. Juli 2020 beschloss der Bundesrat aufgrund der Corona-Pandemie auf den 6. Juli
2020 eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr einzuführen. Diese gilt für
Personen ab 12 Jahren, welche ein öffentliches Verkehrsmittel (inklusive Flugzeug)
benutzen. Die mediale Debatte über das Maskentragen im öffentlichen Verkehr hatte
sich jedoch bereits seit April 2020 entwickelt. So forderte beispielsweise die NZZ schon
Ende April ein Maskenobligatorium für den öffentlichen Verkehr; von Seiten der
Behörden gab es damals jedoch nur die Empfehlung, zu Stosszeiten eine Maske zu
tragen. Zwei Wochen später war es erneut die NZZ, die darauf hinwies, dass auch das
Personal des öffentlichen Verkehrs die Einführung der Maskenpflicht verlange, da nur
wenige Fahrgäste die Empfehlung, Maske zu tragen, befolgten. Somit seien die
Angestellten im öffentlichen Verkehr, sowie die Fahrgäste selber, ungeschützt. Zudem
werde die Lage mit den nächsten anstehenden Lockerungsschritten noch heikler. Im
Sonntagsblick folgten sodann der Ökonom Ernst Fehr, Marcel Tanner, Mitglied der Swiss
National Covid-19 Science Task Force, und die Virologin Isabelle Eckerle, welche Ende
Mai 2020 ein Masken-Obligatorium für den öffentlichen Verkehr forderten. Nach Ende
der ausserordentlichen Lage am 19. Juni 2020 meldeten sich auch vermehrt
Kantonsvertreterinnen und -vertreter zu Wort und erwägten eine Maskenpflicht für
ihren jeweiligen Kanton. Als der Bundesrat schliesslich Anfang Juli 2020 die
Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr verfügte, ging ein kollektives «Endlich» durch die
Schweizer Printpresse. Während die NZZ mutmasste, dass der Bundesrat aufgrund des
Drucks einzelner Kantone gehandelt hatte, merkte La Liberté an, dass das
Maskenobligatorium auch aufgrund der Empfehlungen der Swiss National Covid-19
Science Task Force zustandekommen sei. Laut Aargauer Zeitung waren auch die
steigenden Fallzahlen mit ein Grund für die Maskenpflicht. Die Zeitung Le Temps
stimmte dieser These zu, indem sie darauf hinwies, dass es dem Bundesrat auch um die
Symbolik gegangen sei; er wolle die Bevölkerung daran erinnern, dass das Virus noch
lange nicht verschwunden sei. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.07.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Nachdem die Zeckendichte 2018 in der Schweiz besonders hoch ausgefallen war,
erklärte der Bund Ende Jahr neu die gesamte Schweiz – ausgenommen die Kantone
Genf und Tessin – zum Risikogebiet, worauf das BAG eine schweizweite
Impfempfehlung erliess. Zecken sind für die Gesundheit der Menschen insofern
gefährlich, als sie die beiden Infektionskrankheiten Borreliose und Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME-Virus), welche zu Hirnhauentzündung führt und tödlich sein
kann, übertragen. 2018 verzeichnete das BAG mit 380 Fällen 40 Prozent mehr virale
Gehirnhautentzündungen als im Vorjahr. 
Während die nicht immunisierbare Borreliose mit Antibiotika behandelt werden kann,
dient eine Impfung zur Prävention von Hirnhautentzündungen. Dazu sind drei
Impfdosen erforderlich, welche insgesamt rund CHF 200 kosten und alle zehn Jahre
erneuert werden sollten. Zurzeit seien nur etwa dreissig Prozent der Schweizer
Bevölkerung geimpft, erklärte Mark Witschi, Leiter der Sektion Impfempfehlung des
BAG. Man erhoffe sich jedoch durch die schweizweite Impfempfehlung, dass die Anzahl
Ansteckungen abnehme. 
Zwar ist dem St. Galler Tagblatt zufolge die Unfallversicherung für die Übernahme der
Kosten bei den Folgen eines Zeckenbisses verantwortlich, die Kosten der Impfung
wurden bisher allerdings durch die OKP getragen, wenn die geimpfte Person in einem
Risikogebiet wohnte oder sich in einem solchen aufhielt. Die Ausweitung des
Risikogebietes auf die gesamte Schweiz hatte somit zur Folge, dass ab 2019
Zeckenimpfungen landesweit von der Krankenversicherung übernommen werden
mussten. Gemäss Witschi sollten dabei aber keine Kosten für die Krankenkassen
anfallen, da ein Grossteil der Kosten für die Impfung von den Patientinnen und
Patienten im Rahmen der Franchise übernommen würde. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.12.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Epidemien

Die Kontroverse um HIV-verseuchte Blutpräparate flackerte 1992 erneut auf. Ein AIDS-
infizierter Hämophiler reichte Strafklage gegen Unbekannt ein – wobei aber klar war,
dass er das BAG, die IKS und den Blutspendedienst des Schweizerischen Roten Kreuzes
(SRK) meinte –, da er durch eine Bluttransfusion mit dem HI-Virus kontaminiert worden
war. Er erhielt indirekte Unterstützung vom ehemaligen Leiter des Zentrallaboratoriums
des SRK, der öffentlich erklärte, Opfer wären zu vermeiden gewesen, wenn die
verantwortlichen Behörden rechtzeitig gehandelt hätten. Diese Anschuldigungen
führten Ende 1992 zu einer konkreten Reaktion des SRK: Es entschloss sich, unter
Mithilfe des BAG, welches dies schon mehrfach angeregt hatte, ein «Look back»
durchzuführen, d.h. die Blutspendenempfänger, welche zwischen 1982 und 1985
womöglich ohne ihr Wissen mit kontaminiertem Blut angesteckt wurden, durch
Zurückverfolgung der kritischen Blutkonserven ausfindig zu machen. Bisher hatte das
SRK dies stets mit dem Hinweis auf die grosse psychische Belastung abgelehnt, welcher
nicht infizierte Blutempfänger während des Abklärungsverfahrens ausgesetzt wären,
sowie mit dem Fehlen wirksamer Medikamente gegen die Infektion. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.05.1992
MARIANNE BENTELI

Diese Fragestellung erhielt durch den Blutskandal in Deutschland, wo in noch
ungewissem Ausmass ungenügend kontrollierte Blutkonserven in die Spitäler gelangten,
neue Aktualität, besonders als bekannt wurde, dass nicht auszuschliessen sei, dass
einzelne dieser Blutpräparate auch in die Schweiz eingeführt worden seien. Keine der
darauf angesprochenen Behörden (IKS, BAG, Kantonsärzte bzw. -apotheker) konnte mit
letzter Klarheit die Frage beantworten, ob, wann und wo problematische Blutpräparate
importiert und allenfalls verwendet worden seien. Diese völlig unklaren Kompetenzen
erhärteten den Ruf nach einer zentralisierten Kontrollinstanz. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.11.1993
MARIANNE BENTELI

Die «Aids-Hilfe Schweiz» (AHS), deren erster Präsident – der populäre und inzwischen
verstorbene TV-Mann André Ratti – mit seinem öffentlichen Bekenntnis, er sei
homosexuell und aidskrank, der Diskussion um die Immunschwächekrankheit in der
Schweiz eine emotionale Komponente verliehen und sie damit erst eigentlich ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht hatte, konnte im Berichtsjahr auf ihr
zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Die AHS ist heute eine breit verankerte
Gesundheitsorganisation mit über 100 Mitarbeitern, deren jährliches Betriebsbudget zu
über 80 Prozent vom BAG finanziert wird. Die AHS, die sich stark gegen die
gesellschaftliche Ausgrenzung der Aidskranken zur Wehr setzt, prägte die 1987
lancierten und bis heute weitergeführten «Stop Aids»-Kampagnen des Bundes, welche
die WHO als «weltweit einmalig» bezeichnete, ganz wesentlich mit. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.06.1995
MARIANNE BENTELI

Die Schweinegrippe sorgte im Berichtsjahr weltweit und auch in der Schweiz so gut wie
das ganze Jahr über für Schlagzeilen. Anfang Mai erreichte die Grippe die Schweiz,
indem ein erster Fall von Schweinegrippe im Kanton Aargau festgestellt wurde. In der
Folge breitete sich die Grippe immer schneller aus, so dass am 11. Juni von der WHO
eine Pandemie und damit die höchste Gefahrenstufe ausgerufen wurde. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.06.2009
LINDA ROHRER

Dans la première moitié de l’année sous revue, l’aide suisse contre le SIDA a dénombré
40 cas de discrimination ou d’infraction à la protection des données concernant des
personnes infectées. L’organisation a demandé l’élaboration d’une loi contre la
discrimination estimant que les dispositions du droit du travail protègent
insuffisamment les personnes séropositives. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Mitte Mai 2014 wurde die neue AIDS Kampagne des BAG "Love life - und bereue nichts"
lanciert. Die Kampagne wurde unter der Federführung des BAG zusammen mit der
"Aids-Hilfe Schweiz" und "Sexuelle Gesundheit Schweiz" organisiert und setzte den
Schwerpunkt auf die Selbstverantwortung im Sexualleben, wobei die bewährten Safer-
Sex Regeln als Botschaften im Zentrum standen. Mit der Ankündigung der Kampagne
organisierte das BAG ein Casting, um Paare mit einer "originellen Vorstellung eines
verantwortungsvollen Umgangs mit der Sexualität" zu finden. Die Paare sollten Teil der
Kampagne werden und auf Plakaten abgebildet werden.
Der Aufruf war sowohl erfolg- wie auch folgenreich: Die in einschlägigen Positionen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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abgebildeten Paare, sowohl hetero-, als auch homosexuelle, entfalteten eine womöglich
unerwartet grosse Wirkung. Die provokativen Sujets waren ein gefundenes Fressen für
die Medien und riefen zahlreiche Kritiker aus Politik und Gesellschaft auf den Plan.
Wertkonservative Parteien, aber auch Kirchen – die Schweizerische Evangelische Allianz
wollte die Kampagne mittels Petition stoppen – und besorgte Elternorganisationen
taten ihren Unmut öffentlich kund. Die Kampagne wurde als skandalös und
pornografisch bezeichnet und es sei unhaltbar für ein Bundesamt, solche Szenen zu
verbreiten. Mit einer Motion von Siebenthal (svp, BE) wurde gar die Einstellung der
Kampagne gefordert. Das BAG versuchte die Wogen zu glätten. So entgegnete Direktor
Pascal Strupler in der NZZ, dass es sich keineswegs um Pornografie handle, sondern
versucht werde, statt mit Ängsten mit "positiven Assoziationen wie Lebenslust und
Leidenschaft zu operieren."
Höhepunkt der Schelte war eine ans Bundesverwaltungsgericht gelangende Beschwerde
von 35 Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern, die unter anderem von der
christlich ausgerichteten Stiftung Zukunft CH unterstützt wurden. Diese wurde Anfang
Oktober vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Das BAG musste seine Kampagne,
die zirka CHF 2 Mio. kostete, somit nicht einstellen. 10

Um die Jahreswende 2019/2020 blickte die ganze Welt gebannt auf die
zentralchinesische Metropole Wuhan, wo sich eine bislang unbekannte
Lungenkrankheit, deren Erreger sich als Coronavirus (Sars-CoV-2) entpuppte, rasend
schnell ausbreitete. Nachdem Covid-19 – die Krankheit, die durch das Virus ausgelöst
wird – Europa erreicht hatte, verschärfte der Bundesrat Ende Januar 2020 die
Meldepflicht zum Virus. Zudem richtete das BAG eine kostenlose Hotline ein, um der
Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, Fragen im Zusammenhang mit Covid-19 stellen
zu können. 

Am 25. Februar wurde in der Schweiz erstmals eine Person positiv auf den Erreger
getestet und in den folgenden Tagen verbreitete sich das Virus hierzulande in allen
Sprachregionen. Als Reaktion lancierte das BAG am 27. Februar die Kampagne «So
schützen wir uns», bestehend aus Plakaten, Flugblättern, einer Telefonhotline und
einem Internetauftritt zum Coronavirus. 

Am 28. Februar stufte die Landesregierung die Situation gemäss Epidemiengesetz als
«besonders» ein und verabschiedete die Verordnung über «Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19)». Aufgrund der besonderen Lage erhielt der
Bundesrat die Kompetenz, weitreichende Massnahmen gegenüber einzelnen Personen
und der ganzen Bevölkerung zu erlassen – was er in der Folge auch tat. In einem ersten
Schritt verhängte er im Rahmen der Verordnung ein Verbot für das Zusammenkommen
von über 1’000 Personen bis Mitte März 2020, woraufhin die Organisatorinnen und
Organisatoren zahlreicher Events ihre Anlässe absagen mussten. 

Angesichts der sich verschärfenden Situation entschied das BAG am 2. März, die bisher
für die Kampagne «So schützen wir uns» verwendete Farbe Gelb durch Rot zu ersetzen
und die Hygieneregeln zu erweitern. Einen Tag darauf verkündete das Bundesamt die
künftige Vergütung des Diagnostiktests zu Covid-19 mit CHF 180 durch die OKP. 

Am 5. März musste die Schweiz erstmals ein Todesopfer aufgrund von Covid-19
beklagen. Es handelte sich dabei um eine 74-jährige Frau, die im Universitätsspital
Lausanne verstarb. Gut eine Woche später – am 11. März – erklärte die WHO die Lage
rund um die Infektionskrankheit zur Pandemie. 

Das Tessin, welches aufgrund seiner Nähe zu Italien, in dem das Virus bereits sehr früh
sehr viel stärker tobte, ebenfalls deutlich früher von der Corona-Pandemie getroffen
wurde als der Rest der Schweiz, rief am 11. März den Notstand aus. Dabei entschied sich
die Kantonsregierung, Kinos, Theater, Skigebiete sowie Gymnasien und Hochschulen,
nicht aber die obligatorischen Schulen, zu schliessen. Bereits zuvor hatte die
Kantonsregierung mehrfach die Schliessung der Grenze zu Italien gefordert. Auch
Sportveranstaltungen und Trainings durften nicht mehr durchgeführt werden, weshalb
die Chefetagen der Schweizer Eishockeyclubs am darauffolgenden Tag entschieden, die
Meisterschaft 2019/2020 abzubrechen. Diesem Entscheid folgten die beiden höchsten
Fussballligen der Schweiz am 13. März zumindest teilweise, indem sie bekannt gaben,
die Saison vorläufig bis Ende April auf Eis zu legen. 

Auf nationaler Ebene unternahm der Bundesrat am Freitag, 13. März 2020 weitere
Verschärfungen, indem er die Grenzen zwar nicht schloss, in einer zweiten Verordnung

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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aber Reiseeinschränkungen aus Risikoländern festlegte. Zudem untersagte er
Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen bis Ende März 2020 und führte für
Restaurants, Diskotheken und Bars eine Obergrenze von 50 Personen ein. Um die
wirtschaftlichen Folgen der getroffenen Massnahmen zu dämpfen, erleichterte die
Regierung im Rahmen der Covid-19-Verordnung «Arbeitslosenversicherung» den
Zugang zu Kurzarbeit mit dem Ziel, die Lohnfortzahlung der Mitarbeitenden zu sichern
und Massenentlassungen zu verhindern. Dazu gestand sie dem ALV-Fonds zudem
dringlich CHF 8 Mrd. für die Kurzarbeit zu. Ferner wurde der Präsenzunterricht an
Schulen bis zum 19. April 2020 gestoppt.

Die Pandemie wurde langsam, aber sicher auch für die Schweizer Tourismusbranche
spürbar. So wurde der Skisaison am 14. März ein abruptes Ende gesetzt und praktisch
alle touristischen Bergbahnen wurden stillgelegt. 

Im Verlaufe der Woche spitzte sich die Lage weiter zu und über das Wochenende
stiegen die Fallzahlen massiv an. Dies bewog die beiden Büros des National- und
Ständerats am Sonntag, 15. März 2020, dazu, die laufende Frühjahrssession auf Antrag
der Verwaltungsdelegation nach der zweiten Woche abzubrechen. Am darauffolgenden
Tag rief der Bundesrat die ausserordentliche Lage und den sogenannten Lockdown
aus. Die ausserordentliche Lage ist die dritte von drei Stufen des seit 2016
existierenden Epidemiengesetzes. Sie gesteht dem Bundesrat die Kompetenz zu,
zeitlich begrenzte Verordnungen zu erlassen, ohne dass dafür eine gesetzliche
Grundlage vorhanden ist. Zudem kann sich der Bundesrat auf seine
Notverordnungskompetenz oder sein Notrecht (Art. 185 BV) stützen, das bei Gefahr
einer schweren Störung der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren
Sicherheit anwendbar wird. 
In einer Medienkonferenz richtete Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ernste
Worte an die Nation: Es müsse nun «ein Ruck durch unser Land gehen», verkündete sie
in allen vier Landessprachen. Die bereits verabschiedeten Massnahmen seien teilweise
ungenügend befolgt worden, nun werde die ganze Bevölkerung gebraucht: Jede und
jeder müsse sich an die Massnahmen halten. Denn nur so könne die Verbreitung des
Virus verlangsamt werden. Dies sei ausgesprochen wichtig, um weiterhin genügend
freie Kapazitäten in den Spitälern gewährleisten und einen Engpass vermeiden zu
können. 

Konkret bedeutete der Ausruf der ausserordentlichen Lage, dass der Bundesrat nun in
allen Kantonen einheitliche Massnahmen anordnen konnte. Damit verbunden waren die
Schliessung sämtlicher Läden, Märkte, Restaurants, Bars wie auch Unterhaltungs- und
Freizeitbetriebe. Offen blieben hingegen Lebensmittelläden und
Gesundheitseinrichtungen, was zu einer Debatte darüber führte, welches denn nun die
essentiellen Berufe seien und wie diese entlöhnt werden sollen. Auch Betriebe, in
denen das Abstandwahren nicht möglich ist, waren von dieser Regelung betroffen.
Kirchen und andere Gotteshäuser durften zwar offen bleiben, jedoch wurden
Gottesdienste und andere religiöse Veranstaltungen verboten. Obwohl der Bundesrat
erklärte, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen
essentiellen Gütern wie Medikamenten sichergestellt sei, kam es in der Folge zu
Hamsterkäufen. Ebenfalls erliess der Bundesrat ein Verbot von Veranstaltungen im
öffentlichen und im privaten Rahmen, das – wie sich zeigen sollte – von der Kultur bis
hin zum Sport seine Spuren hinterliess. Am Fahrplan des öffentlichen Verkehrs wurden
in einem bis anhin unbekannten Ausmass Ausdünnungen vorgenommen.
Gesundheitsminister Berset rief zum Abstandhalten auf. Unnötige Kontakte sollten
vermieden und Hygienemassnahmen eingehalten werden. Insbesondere ältere
Menschen seien dazu angehalten, zuhause zu bleiben. Social Distancing – so der
Ausdruck, der sich in den Folgemonaten durchsetzte – könne Leben retten. Es bedürfe
nun Solidarität zwischen den Generationen und gegenüber den kranken Menschen.
Diese Solidarität zeigte sich in der Folge durch unzählige freiwillige Hilfsangebote, etwa
für Einkäufe für Menschen in Quarantäne oder Angehörige der Risikogruppe oder für
Kinderbetreuungen für Eltern in der Pflegebranche oder ohne
Kinderbetreuungsmöglichkeiten. 

Die Kantone wurden damit beauftragt, ein Betreuungsangebot für Kinder zur Verfügung
zu stellen, die nicht auf privater Basis betreut werden konnten. Nur wenn andere
Betreuungsangebote bestünden, dürften Kinderkrippen geschlossen werden. Um den
Kantonen in Sachen Spitäler, Logistik und im Sicherheitsbereich unter die Arme zu
greifen, segnete der Bundesrat den Einsatz von bis zu 8'000 Mitgliedern der Armee ab.
Dabei handelte es sich gemäss Verteidigungsministerin Viola Amherd um die grösste
Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg. Weiter führte die Landesregierung neben
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den bereits seit dem 13. März existierenden Kontrollen an der Grenze zu Italien auch an
denjenigen zu Deutschland, Frankreich und Österreich Kontrollen ein. Die Einreise aus
den Nachbarländern mit Ausnahme von Liechtenstein wurde ausserdem nur noch
Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, Ausländerinnen und Ausländern mit einem
Aufenthaltstitel und in der Schweiz arbeitenden Grenzgängerinnen und Grenzgängern
sowie Personen, die sich in einer «Situation absoluter Notwendigkeit» befanden,
gestattet. Damit beabsichtigte der Bundesrat, den Schutz der Schweizer Bevölkerung zu
gewährleisten und die Kapazitäten des Schweizer Gesundheitswesens
aufrechtzuerhalten. Sich im Ausland befindlichen Schweizer Reisenden legte die
Regierung nahe, in die Schweiz zurückzukehren, und organisierte in diesem
Zusammenhang Rückholaktionen. 

Da der Bundesrat die Ansicht vertrat, dass die freie Meinungsbildung unter den
gegebenen Umständen nicht gewährleistet sei, sagte er am 18. März die für den 17. Mai
2020 angesetzten Volksabstimmungen ab. Das letzte und bisher einzige Mal in der
Geschichte der Schweizer Demokratie war dies 1951 aufgrund der Maul- und
Klauenseuche passiert, wie die Medien berichteten.

Zwei Tage später – am 20. März – zog die Regierung die Schraube noch einmal an.
Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum wurden
verboten. Zudem sei zwischen Personen stets ein Abstand von mindestens zwei Metern
einzuhalten. Bei Nicht-Befolgen dieser Regelungen könne die Polizei Ordnungsbussen
verteilen. Die Leute sollen abgesehen vom Erledigen von Einkäufen, Arztbesuchen oder
der Unterstützungsleistung anderer Personen dringend zuhause bleiben. Dies gelte
insbesondere für Kranke und über 65-Jährige, welche das BAG zur Risikokategorie
zählte. Dadurch sollten Risikopatientinnen und -patienten besser geschützt werden
und es sollte verhindert werden, dass die Intensivstationen in den Krankenhäusern
überlastet würden. Dasselbe Ziel verfolgte ein Durchführungsverbot von nicht dringend
notwendigen Untersuchungen, Eingriffen und Therapien in medizinischen
Einrichtungen. 

Aufgrund der stetigen Zunahme der Infizierten wurden die Spitäler stark gefordert und
stiessen mit den personellen Ressourcen an ihre Grenzen. Daher beschloss der
Bundesrat weiter, für die betroffenen Bereiche die Bestimmungen zu Arbeits- und
Ruhezeiten solange aufzuheben, wie es die Situation verlangte. Dies sorgte für
Unverständnis von verschiedener Seite und es wurde eine Online-Petition lanciert, mit
welcher der Bundesrat dazu aufgefordert wurde, den Entscheid rückgängig zu machen.
Der restlichen erwerbstätigen Bevölkerung empfahl die Regierung, falls sich dies mit
ihrer Arbeitsstelle vereinbaren liess, von zuhause aus zu arbeiten. Konnten die
auszuführenden Tätigkeiten nicht im Homeoffice erledigt werden, mussten die
Arbeitgebenden dafür sorgen, dass die Empfehlungen des BAG bezüglich
Hygienemassnahmen und sozialer Distanz eingehalten wurden; Personen, die zur
Risikogruppe zählten, sollten in diesem Fall unter Lohnfortzahlung beurlaubt werden. 

Gleichentags beschloss die Regierung ein Massnahmenpaket über Nachtragskredite in
der Höhe von CHF 11.7 Mrd. und Verpflichtungskredite von CHF 20 Mrd., um die
wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung von Covid-19 abzufedern. Im Rahmen der
Sozialversicherungen wurde die Kurzarbeit auf zusätzliche Anspruchsgruppen, unter
anderem Lehrlinge, Angestellte mit nicht kündbaren temporären Arbeitsverträgen,
Personen im Dienst von Temporärarbeitsfirmen sowie arbeitgeberähnliche Angestellte,
ausgeweitet und die Karenzfrist aufgehoben. Auch den Zugang zu Erwerbsersatz
erweiterte der Bundesrat mittels einer entsprechenden Verordnung in gewissen Fällen
auf Selbständigerwerbende. Den von der Pandemie gebeutelten Kulturschaffenden
wurde mit CHF 280 Mio. unter die Arme gegriffen und Sportorganisationen CHF 100
Mio. zugesichert, um zu verhindern, dass durch das Einstellen des
Meisterschaftsbetriebes die Sportlandschaft «massiv in ihren Strukturen geschädigt
wird». Bezüglich des ebenfalls durch das Coronavirus stark betroffenen Tourismus
würden bereits seit Februar 2020 Sofortmassnahmen, insbesondere Informations- und
Beratungsaktivitäten sowie Massnahmen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen,
umgesetzt, liess der Bundesrat in seiner Medienmitteilung verlauten. 

Dass das Coronavirus auch vor den Institutionen des politischen Systems der Schweiz
nicht haltmachte, zeigte sich nicht nur an der abgebrochenen Frühjahrssession des
Parlaments, sondern auch im Bereich des Justizwesens. Um voll funktionsfähig bleiben
und sich auf die besonderen Umstände einstellen zu können – ersteres sei «gerade in
der Zeit der Verunsicherung» besonders essentiell –, wurde der Beginn der
Gerichtsferien, die für die Ostertage angesetzt waren, bereits auf den 21. März
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vorverschoben. Da die Einschränkung von Menschenansammlungen und
Freizeitaktivitäten in einem gewissen Zielkonflikt mit dem Sammeln von Unterschriften
stand, veranlasste der Bundesrat einen Fristenstillstand vom 21. März bis zum 31. Mai;
während dieser Zeit war es untersagt, Unterschriften für Volksinitiativen und
Referenden zu sammeln, dafür wurden die entsprechenden Sammelfristen verlängert.

In Folge der aufgrund der ausserordentlichen Lage verordneten Schliessungen von
zahlreichen Betrieben wurde die Frage aufgeworfen, wer für die Geschäftsmieten
aufkommen müsse, wobei Mietende und Vermietende diesbezüglich unterschiedliche
Ansichten hatten. Um offene Fragen im Mietrecht zu klären, setzte der Bundesrat am
24. März eine Task Force unter der Leitung des BWO ein. Gute zwei Wochen später liess
er jedoch verlauten, dass er sich nicht in die vertraglichen Beziehungen zwischen
Privaten einmischen wolle. Dies führte in der Folge zu langen Diskussionen zwischen
Mietenden und Vermietenden.

Am 25. März gab der Bundesrat bekannt, Verfeinerungen an den
Sozialversicherungsmassnahmen in den Bereichen der Arbeitslosenversicherung und
der beruflichen Vorsorge vorgenommen zu haben. Damit sollten unter anderem die
Aussteuerung von Arbeitssuchenden und die Kündigung von 200'000 Personen
verhindert werden. Um nicht nur deren Kündigung zu vermeiden, sondern auch den
KMU die Bewältigung der Coronakrise zu ermöglichen, richtete die Landesregierung
zudem zusammen mit der SNB und der FINMA, der Finanzdelegation der
Eidgenössischen Räte und den Banken Überbrückungskredite ein, die ab dem 26. März
bezogen werden konnten. Am 3. April beschloss der Bundesrat, den dafür nötigen
Verpflichtungskredit von CHF 20 Mrd. auf CHF 40 Mrd. aufzustocken. Die
Steuerverwaltung gab zudem bekannt, in bestimmten Bereichen von Verzugszinsen
abzusehen, sodass Härtefälle vermieden werden könnten. Während die Medien die
Schritte grösstenteils begrüssten, welche die Landesregierung im Zusammenhang mit
der Coronakrise unternahm, äusserten sie sich zugleich auch besorgt über deren
Auswirkungen auf die Bundesfinanzen.

Im Hinblick auf den Umzugstermin vom 31. März legte der Bundesrat in seiner Covid-19-
Verordnung Miete und Pacht am 27. März fest, dass Umzüge immer noch durchgeführt
werden könnten, sofern die Empfehlungen des BAG eingehalten würden. Zudem
verlängerte er die Zahlungsfristen bei Zahlungsrückständen auf Miet- und Pachtzinse
von 30 auf 90 respektive von 60 auf 120 Tage, wenn die Zahlungsrückstände auf
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zurückzuführen seien.

Anfang April erliess der Bundesrat eine weitere Verordnung, mit der die notwendigen
Massnahmen getroffen werden sollten, um eine angemessene Unterbringung von
Asylsuchenden und die Durchführung von Asylverfahren sicherzustellen, nachdem
Hilfswerke bereits seit Anfang März kritisiert hatten, dass die zur Eindämmung des
Coronavirus getroffenen Massnahmen in Asylzentren vielerorts kaum oder gar nicht
umsetzbar seien.
Anlässlich des Amtsantrittes des neuen SBB-CEO Vincent Ducrot in demselben
Zeitraum berichteten die Medien überdies, dass das Coronavirus auch bei den
Bundesbahnen sichtbare Spuren hinterlassen habe. So seien die Passagierzahlen um 80
bis 90 Prozent eingebrochen und etwa 150'000 Personen hätten vorübergehend ihr GA
hinterlegt, nachdem der Fahrplan des öffentlichen Verkehrs um gut ein Viertel der Züge
ausgedünnt worden war. 

Erstmals etwas aufwärts ging es dann am 6. April, als die Büros des National- und
Ständerates verlauten liessen, dass sich die Kommissionen der beiden Räte wieder für
Sitzungen treffen dürften. Ausserdem wurde bekannt gegeben, dass auf Anfang Mai eine
ausserordentliche Session für dringende Geschäfte im Zusammenhang mit dem
Coronavirus angesetzt worden sei. Am 8. April wurden die bestehenden Massnahmen
der ausserordentlichen Lage vom 19. April auf den 26. April verlängert. Anschliessend
seien etappenweise Lockerungen vorgesehen, da die Umsetzung der Massnahmen
bisher gut verlaufen sei und die Massnahmen Wirkung gezeigt hätten, so der
Bundesrat. 11
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Am 16. April 2020 informierte der Bundesrat über die geplante Lockerungsstrategie
der Massnahmen zum Coronavirus, die in drei Schritten erfolgen sollte. In den
Mittelpunkt stellte der dabei die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung, daneben
beabsichtigte er aber auch, die wirtschaftlichen Schäden in Grenzen zu halten und die
Einschränkung der Grundrechte zu reduzieren. In einer ersten Etappe sollten ab dem
27. April Coiffeursalons, Kosmetikstudios, Baumärkte, Blumenläden und Gärtnereien
ihre Türen wieder öffnen dürfen. In diesen Einrichtungen sei die Umsetzung von
Schutzkonzepten einfach möglich, sie wiesen wenige direkte Kontakte auf und lösten
keine grossen Personenströme aus, erklärte der Bundesrat die Auswahl. Ab dem
gleichen Datum sollten in Krankenhäusern zudem wieder uneingeschränkt Eingriffe
durchgeführt werden können. 
Als zweite Etappe sah die Regierung für den 11. Mai die Wiedereröffnung der
obligatorischen Schulen, Einkaufsläden und Märkte vor. Vor dem Entscheid über diesen
zweiten Lockerungsschritt wollte sie jedoch die Entwicklung der Fallzahlen abwarten
und diesen folglich erst am 29. April fällen. Schliesslich war als dritte Etappe neben der
Öffnung von Museen, Zoos und Bibliotheken sowie der Lockerung des
Versammlungsverbots für den 8. Juni auch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
an Mittel-, Berufs- und Hochschulen geplant. Einzelheiten dazu beabsichtigte der
Bundesrat am 27. Mai festzulegen. 

An demselben Tag, an dem der Bundesrat diese ersten Lockerungsschritte ankündigte,
verabschiedete er eine am 20. April 2020 in Kraft tretende Verordnung, die eine
übergangsweise Befreiung von der Anzeigepflicht bei Überschuldung, die in der Regel
zur sofortigen Insolvenz führen würde, und eine zeitlich befristete Covid-19-Stundung
beinhaltete. Letztere sollten insbesondere KMU unbürokratisch beantragen können. Er
gab zudem bekannt, dass Selbständigeerwerbende rückwirkend ab dem 17. März 2020
Anspruch auf EO erhalten sollen. Mit diesem Entscheid sollte die Problematik
angegangen werden, dass rund 270'000 Personen, darunter zum Beispiel viele
Taxifahrerinnen und Taxifahrer oder Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, keine
Covid-19-Kredite oder Kurzarbeitsgelder hatten beantragen können, da der Bundesrat
ihre Unternehmen nicht geschlossen hatte, sie aber dennoch bis zu 90 Prozent ihres
Einkommens aufgrund der Pandemie eingebüsst hatten. Um die durch die Corona-
Pandemie entstandenen Finanzlöcher zu stopfen, gingen zahlreiche verschiedene
Vorschläge ein: von einer Halbierung der Mehrwertsteuer, wodurch der Konsum
angekurbelt werden sollte (Postulat Müller; fdp, LU; Po. 20.3214), über ein fünfjähriges
Ausgaben- und Aufgabenmoratorium (SVP-Fraktion; Mo. 20.3567) und der Reduktion
der Ausgaben für die EU, den Asylbereich und ausländische Personen (Motion Quadri;
lega, TI; Mo. 20.3272) hin zu einer Solidaritätssteuer, z.B. über eine Erhöhung der
Kapitalgewinnsteuer (Motion de la Reussille, pda, NE, Mo. 20.3174; Motion der SP-
Fraktion, Mo. 20.3203; Motion Prezioso, egsols, GE, Mo. 20.3335; Motion Rytz, gp, BE,
Mo. 20.3362).

Anspruch auf Entschädigung ihres vollen Erwerbs sagte der Bundesrat am 22. April
denjenigen Angehörigen der Armee zu, die zwischen dem 6. März 2020 und dem 30.
Juni 2020 zur Bewältigung der Coronakrise im Einsatz standen und die Dauer ihres
Ausbildungsdienstes überschritten hatten. Für Angehörige des Zivilschutzes sollte eine
vergleichbare Regel gelten.

Eine Woche darauf kündigte die Regierung an, dass einige Lockerungen schneller
vorgenommen werden könnten als ursprünglich geplant, da die Ausbreitung von Covid-
19 aufgrund der vorbildlichen Umsetzung der ergriffenen Massnahmen durch die
Bevölkerung hatte abgeschwächt werden können. Daher sollten unter anderem auch
Restaurants, Museen und Bibliotheken bereits ab dem 11. Mai wieder ihre Pforten
öffnen dürfen und auch Primar- und Sekundarschulen ihren Unterricht vor Ort wieder
aufnehmen können, wobei die diesbezügliche Entscheidung über die Durchführung bei
den Kantonen lag. Diese sollten auch entscheiden, ob an den Gymnasien schriftliche
Abschlussprüfungen durchgeführt werden oder nicht. Im Vorfeld hatte die EDK bereits
bekanntgegeben, dass sie die Absage mündlicher Prüfungen empfehle. Anders sah die
Situation für die Berufsschulen aus, wo bereits zuvor landesweit einheitlich
entschieden worden war, auf schriftliche Lehrabschlussprüfungen zu verzichten. Auch
Trainings im Breiten- und Spitzensport sollten ab dem 11. Mai wieder erlaubt sein. 
Um die Auswirkungen der Lockerungen auf die Epidemieentwicklung genau beobachten
zu können, plante der Bundesrat ein entsprechendes Monitoring. Die einzelnen
Lockerungsetappen sollten mit Schutzkonzepten einhergehen, zudem müssten alle
Institutionen über ein auf den Vorgaben des BAG, des SECO oder auf einem
Branchenkonzept basierendes Schutzkonzept verfügen. Des Weiteren beschloss die
Regierung, auch die Einreisebeschränkungen zu entschärfen; Grossveranstaltungen mit
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über 1'000 Personen blieben jedoch bis Ende August 2020 weiterhin verboten. Die
Kantone wurden zudem aufgefordert, ab dem 11. Mai die flächendeckende
Rückverfolgung von Neuinfektionen fortzuführen. Ein ähnliches Ziel verfolgte die
SwissCovidApp, eine digitale Applikation mit Bluetooth-Funktechnik, mit der die
Benutzerinnen und Benutzer informiert würden, wenn sie sich in der Nähe einer mit
Covid-19 infizierten Person befunden haben (Proximity Tracing). Diese gehe Mitte Mai in
die Testphase, zudem solle in Kürze auch die gesetzliche Grundlage für ihren
ordentlichen Betrieb geschaffen werden, erklärte der Bundesrat. Die eidgenössischen
Abstimmungen vom 19. Mai, welche der Bundesrat im März abgesagt hatte, sollten am
27. September 2020 nachgeholt werden. Ferner kündigte er Liquiditätshilfen in der
Höhe von maximal CHF 1.9 Mrd. an, um den beiden Fluggesellschaften Swiss und
Edelweiss unter die Arme zu greifen.

Mit den ersten Lockerungen einhergehend änderte die BAG-Kampagne «So schützen
wir uns» am 30. April ihre Grundfarbe auf Pink. Dennoch wurde betont, dass trotz
einiger Zugeständnisse nach wie vor die gleichen Regeln gälten – unter anderem
Abstandhalten, Händewaschen und das Niesen in den Ellbogen. Das BAG legte der
Bevölkerung ausserdem nahe, eine Maske zu tragen, sollten die Abstandsregeln nicht
eingehalten werden können.

Was die vorläufig auf Eis gelegte Fussballsaison anbelangt, so entschloss der
Zentralvorstand des SFV Ende April, dass abgesehen von der Super League, der
Challenge League und dem Schweizer Cup der Männer der Spielbetrieb endgültig nicht
fortgesetzt werden sollte. Ob und in welcher Form die Saison der beiden höchsten
Ligen fortgeführt werden könne, wollte die Swiss Football League nach Anhörung der
tangierten Clubs entscheiden. 

Nachdem die Frühjahrssession 2020 vor der dritten Woche abgebrochen werden
musste, tagten National- und Ständerat vom 4. bis 6. Mai im Rahmen einer
ausserordentlichen Session, an welcher in erster Linie Geschäfte im Zusammenhang mit
Covid-19 behandelt wurden. Im Zentrum standen dabei die dringlichen Ausgaben zur
Bekämpfung der Folgen der Pandemie, etwa für die Corona-Kredite, welche
nachträglich von der Bundesversammlung abgesegnet werden mussten. Darüber hinaus
beschäftigen sich die Räte aber auch ausführlich mit den Corona-Krediten für die
Unternehmen, mit den Massnahmen für die Medien oder mit den Frage nach dem Erlass
der Geschäftsmieten. 

Da sich Jugendliche und junge Erwachsene aufgrund der gegebenen Umstände bei der
Suche nach einer Lehrstelle oder einer Stelle im Anschluss an ihre Ausbildung vor
Herausforderungen gestellt sahen, kam es am 7. Mai 2020 zur Gründung einer aus
Vertreterinnen und Vertretern der Kantone, der Sozialpartner und des Bundes
bestehenden Task Force, welche die Berufsbildung stärken sollte. Tags darauf gab der
Bundesrat bekannt, Institutionen der familienergänzenden Betreuung, die wegen der
Pandemie Ertragsausfälle erlitten, mit CHF 65 Mio. unterstützen zu wollen. Wie diese
Unterstützung genau erfolgen sollte, plante die Landesregierung bis zum 20. Mai in
einer entsprechenden Verordnung festzuhalten. 

Am 13. Mai liess das EJPD verlauten, dass die Grenzen zu Deutschland, Österreich und
Frankreich bis zum 15. Juni 2020 vollständig geöffnet werden sollen, wenn dies mit der
epidemiologischen Situation vereinbar sei. Die drei Nachbarländer würden sich zurzeit
ebenfalls in der Transitionsphase befinden und verfügten über eine ähnliche
epidemiologische Lage wie die Schweiz. Bis dahin sollten für binationale Paare, die
nicht verheiratet sind, sowie für «allfällige weitere Personenkategorien» Lösungen
entwickelt werden. Gleichentags verkündete das VBS die Unterstützung des Schweizer
Sports mit Darlehen in einer Höhe vom CHF 500 Mio. 

Auch an der sonst schon einem starken Wandel unterworfenen Medienlandschaft zog
die Coronakrise nicht unbemerkt vorbei. Zeitung, Radio und Fernsehen hatten unter
anderem einen starken Rückgang an Werbeeinnahmen zu beklagen. Angesichts der
zentralen Rolle, die den Medien in einer Demokratie zukomme, stellte der Bundesrat am
20. Mai die Covid-19-Verordnung elektronische Medien vor, in der Radio- und
Fernsehveranstaltern finanzielle Soforthilfen in der Höhe von CHF 40 Mio. in Aussicht
gestellt wurden. Zeitgleich erliess die Landesregierung eine Notverordnung zur
Unterstützung der Printmedien, die finanzielle Sofortmassnahmen im Rahmen von CHF
17.5 Mio. beinhaltete. Weiter beantragte der Bundesrat am 20. Mai CHF 14.9 Mrd. in
Form von elf Nachtragskrediten, um die Auswirkungen des Coronavirus auf die
Wirtschaft weiter abzudämpfen. Der Löwenanteil von CHF 14.2 Mrd. ging dabei an die
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ALV.

Eine Woche später – am 27. Mai 2020 – teilte der Bundesrat an seiner Pressekonferenz
den bis anhin grössten Lockerungsschritt mit. So sollte das spontane
Zusammenkommen von bis zu 30 Personen ab dem 30. Mai 2020 wieder erlaubt sein.
Ab dem 6. Juni sollten auch wieder öffentliche Veranstaltungen wie etwa Messen,
Theatervorstellungen, Familienanlässe oder politische Kundgebungen mit bis zu 300
Personen stattfinden dürfen. Für denselben Tag wurde zudem die Wiedereröffnung von
Bergbahnen, Campingplätzen und anderen Angeboten im Tourismusbereich wie auch
für Casinos, Freizeitparks, Zoos, botanische Gärten, Wellnessanlagen und
Erotikbetriebe angesetzt. In Restaurants sollte ab dem 6. Juni ausserdem die
Gruppengrösse von maximal vier Personen aufgehoben werden, jedoch müssen ab
einer Gruppengrösse von vier Personen die Kontaktdaten angeben werden. In Mittel-,
Berufs- und Hochschulen sollte ab dem 6. Juni ebenfalls wieder vor Ort unterrichtet
werden dürfen, wobei die Kantone über die Umsetzung entscheiden sollten. Der
Bundesrat legte der Bevölkerung nahe, weiterhin von zuhause aus zu arbeiten, die
Unternehmen dürften jedoch grundsätzlich selbst über die Rückkehr an den
Arbeitsplatz bestimmen. Weiter sollten ab dem 8. Juni die Bearbeitung der Gesuche
von Erwerbstätigen aus dem EU/EFTA-Raum wieder aufgenommen werden und die
Anstellung hochqualifizierter Arbeitnehmerinnen und -nehmer durch Schweizer Firmen
wieder möglich sein. Zudem sei für den 6. Juni die vollständige Wiederherstellung der
Personenfreizügigkeit und Reisefreiheit im Schengen-Raum geplant, gab der Bundesrat
bekannt. 

Am 15. Juni wurden schliesslich die Grenzen zu allen Staaten des EU-EFTA-Raums
wieder vollständig geöffnet und auch der Einkaufstourismus, der zuvor verboten
worden war, wieder zugelassen. Vier Tage darauf beschloss der Bundesrat, die
ausserordentliche Lage zu beenden und stattdessen zur besonderen Lage gemäss
Epidemiengesetz zurückzukehren, wofür er die Covid-19-Verordnung 3 verabschiedete.
Das Demonstrationsverbot, das zuvor für ausführliche Diskussionen um die Frage der
Grundrechte gesorgt hatte, fiel am 20. Juni und ab dem 22. Juni wurden weitere bis
anhin herrschende Massnahmen aufgehoben: Unter anderem konnten wieder
Veranstaltungen mit bis zu 1'000 Personen stattfinden, der Mindestabstand zwischen
zwei Personen wurde von zwei Metern auf 1.5 Meter reduziert und die für Restaurants
und Diskotheken geltende Sperrstunde um Mitternacht sowie die Home-Office-
Empfehlung wurden aufgehoben. Somit waren zu diesem Zeitpunkt zwar noch immer
verschiedene Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft am Laufen,
Einschränkungen bestanden jedoch fast keine mehr. 12

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Seit die WHO im März 2020 die Verbreitung des Covid-19-Virus als Pandemie eingestuft
hatte, startete eine beispiellose internationale Suche nach einem Impfstoff gegen
Covid-19. Wie die Medien im Frühjahr berichteten, gab es bereits zu diesem Zeitpunkt
weltweit rund 140 Forschungsprojekte zu möglichen Impfstoffen. Die Aargauer Zeitung
lieferte im Mai 2020 eine Übersicht über die erfolgsversprechendsten Impfstoffe,
darunter auch diejenigen von Moderna und Pfizer/BioNTech. Letzterer wurde denn
auch Ende 2020 in Grossbritannien zum ersten Mal eingesetzt. 
Der SNF lancierte im April 2020 das NFP 78 «Covid-19»; im August gab er bekannt, dass
in dessen Rahmen 28 Forschungsprojekte gefördert werden. Diese Projekte sollen dazu
dienen, «neue Erkenntnisse zur Coronavirus-Erkrankung 2019 (Covid-19) zu gewinnen,
Empfehlungen für das klinische Management und das Gesundheitswesen zu erarbeiten
sowie die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungen und Diagnostika zu
beschleunigen». Dafür stehen CHF 18.6 Mio. zur Verfügung. Zudem sprach der SNF im
Mai 2020 weitere CHF 10 Mio. für insgesamt 36 Forschungsprojekte, die sich den
gesellschaftlichen und biomedizinischen Aspekten von Epidemien widmen.
Die weltweite intensive und beschleunigte Forschung (sogenannte Speed-Forschung)
nach einem Impfstoff warf auch gewisse ethische Fragen auf. Die Theologin und
Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle forderte in der NZZ, dass vor einer Impfstoff-Zulassung
die Nebenwirkungen detailliert erforscht sein müssen. Es müsse verhindert werden,
dass es aufgrund der Ängste in der Bevölkerung vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu
einer raschen und unkontrollierten Zulassung komme, die unter Umständen für sehr
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viele Leute ein hohes Risiko mit sich bringen könne. Zudem wies Baumann-Hölzle auf
die Relevanz der Frage nach der weltweiten Verteilungs- und Zugangsgerechtigkeit hin.
Hier befinde sich die Schweiz, welche sich bei Moderna ein Vorverkaufsrecht für deren
Impfstoff gesichert habe und sich gleichzeitig international für den Aufbau eines
Verfahrens für mehr Verteilungsgerechtigkeit bei den Impfstoffen engagiere, in einem
Spannungsfeld zwischen Eigennutzen und internationaler Solidarität. 13
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